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 VIII. Bekanntmachung
des Fürstl. Ministeriums, Abtheilung des Innern, die Veränderung der Preise

der Arzneimittel pro 1852 betreffend.

In Folge der in den Dreguenpreisen eingetretenen Veränderungen hat sich
eine gleichmaßige Abänderung in den Preisen der Arzneimittel nöthig gemacht,
weshalb die hiernach abgeänderten Tarbestimmungen, welche mit dem 1. April
d. J. in Kraft treten sollen, hierdurch mit dem Bemerken zur Nachachtung bekannt
gemacht werden, daß die Berechnung des Rabbats in der Fürstl. Oberherrschaft
und Fürstl. Unterherrschaft nach Maßgabe ber für beide bandestheile bestehenden
geseblichen Bestimmungen zu erfelgen hat.

Rudolstadt, den 30. Jannar 1852,
Füstl. Schwarzburg. Ministerinm, Abth. des Innern.
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